
                                                                                         Seite 1

Protokoll: Gemeinderat  der Landeshauptstadt 
Stuttgart

Niederschrifts-Nr
.
TOP:

125
9

Verhandlung Drucksache: 473/2012

GZ: KBS

Sitzungstermin: 19.07.2012

Sitzungsart: öffentlich

Vorsitz:  OB Dr. Schuster

Berichterstattung: -

Protokollführung: Frau Sabbagh  fr

Betreff:     Stuttgarter Musikschule
Beteiligung an der Sprachförderung in Tageseinrichtungen für 
Kinder im Rahmen der Bildungskooperation 
"Singen-Bewegen-Sprechen" (SBS)

Vorgang:

Verwaltungsausschuss vom 18.07.2012, öffentlich, Nr. 237
Ergebnis: einmütige Zustimmung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Referats Kultur, Bildung und Sport vom 
02.07.2012, GRDrs 473/2012, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Die Landeshauptstadt Stuttgart setzt ihre Beteiligung am Förderprogramm 
"Singen-Bewegen-Sprechen" im Rahmen der Sprachförderung des Landes 
Baden-Württemberg ab dem 1. August 2012 fort.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden organisatorischen und 
personellen Maßnahmen vorzubereiten.

3. Ermächtigung zum Führen von Beschäftigten außerhalb des Stellenplans:

Interimszeit vom 1. August bis 31. Dezember 2012
Die Verwaltung wird ermächtigt, während der Interimszeit das bestehende 
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Personal (SBS-Lehrkräfte, die aufgrund der Ermächtigung aus GRDrs. 
384/2010 außerhalb des Stellenplans geführt werden) weiterhin außerhalb des 
Stellenplans im Umfang von zwei Stellen (dies entspricht ca. 50 
Bildungskooperationen) zu führen.

Ab Januar 2013
Die Verwaltung wird ermächtigt, befristetes Personal außerhalb des 
Stellenplans in dem Umfang und der Dauer einzustellen, in dem sie mit 
bewilligten Kooperationen beauftragt wird und die Zuwendungen des Landes 
die Personalkosten der Stuttgarter Musikschule decken.

4. Die Kulturverwaltung wird beauftragt, zu gegebener Zeit über die Entwicklung 
zu berichten.

OB Dr. Schuster stellt fest:

Der Gemeinderat beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt.
zum Seitenanfang


